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Antrag der Redaktionskommission* vom 2. März 2016

5187 a
Steuergesetz
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Beilagen zur Steuererklärung 
und Verfolgungsverjährung bei Steuerdelikten)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die gleichlautenden Anträge des Regierungs-
rates vom 29. April 2015 und der Kommission für Wirtschaft und Ab-
gaben vom 3. November 2015,

beschliesst:

I. Das Steuergesetz vom 8. Juni 1997 wird wie folgt geändert:

b. Beilagen 
zur Steuer-
erklärung

§ 134. Abs. 1 unverändert.
2 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbstständiger Erwerbs-

tätigkeit und juristische Personen müssen der Steuererklärung beile-
gen:
a. die unterzeichneten Jahresrechnungen (Bilanzen, Erfolgsrechnun-

gen) der Steuerperiode oder
b. bei vereinfachter Buchführung nach Art. 957 Abs. 2 OR: Aufstel-

lungen über Einnahmen und Ausgaben, über Vermögenslage sowie
über Privatentnahmen und -einlagen der Steuerperiode.

c. Weitere 
Mitwirkungs-
pflichten

§ 135. Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbstständiger Erwerbs-

tätigkeit und juristische Personen müssen Urkunden und sonstige Be-
lege, die mit ihrer Tätigkeit in Zusammenhang stehen, während zehn
Jahren aufbewahren. Die Art und Weise der Führung und der Auf-
bewahrung richtet sich nach Art. 957–958 f OR.

Abs. 4 unverändert.

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Sonja Rueff,
Zürich (Präsidentin); Nina Fehr Düsel, Zürich; Rolf Steiner, Dietikon; Sekretärin:
Heidi Baumann.
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IV. Verjährung 
der 
Strafverfolgung

§ 242. 1 Die Strafverfolgung wegen Verletzung von Verfahrens-
pflichten verjährt drei Jahre und diejenige wegen versuchter Steuer-
hinterziehung sechs Jahre nach dem rechtskräftigen Abschluss des
Verfahrens, in dem die Verfahrenspflichten verletzt oder die Steuern
zu hinterziehen versucht wurden.

2 Die Strafverfolgung wegen vollendeter Steuerhinterziehung ver-
jährt zehn Jahre nach Ablauf:
a. der Steuerperiode, für welche die steuerpflichtige Person nicht oder

unvollständig veranlagt wurde oder der Steuerabzug an der Quelle
nicht gesetzmässig erfolgte,

b. des Kalenderjahres, in dem eine unrechtmässige Rückerstattung
oder ein ungerechtfertigter Erlass erwirkt wurde oder Nachlass-
werte im Inventarverfahren verheimlicht oder beiseite geschafft
wurden.
3 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn die zuständige Behörde

gemäss § 243 vor Ablauf der Verjährungsfrist einen Strafbescheid er-
lassen hat.

I. Steuerbetrug § 261. 1 Wer zum Zweck der Steuerhinterziehung im Sinn von
§§ 235–237 gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden
wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohnaus-
weise und andere Bescheinigungen Dritter zur Täuschung gebraucht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis zu Fr. 10 000 verbunden wer-
den.

Abs. 2 und 3 unverändert.

II. Verun-
treuung von 
Quellensteuern

§ 262. 1 Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und
abgezogene Steuern zu seinem oder eines andern Nutzen verwendet,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis zu Fr. 10 000 verbunden wer-
den.

Abs. 2 und 3 unverändert.

IV. Verjährung 
der Straf-
verfolgung

§ 264. 1 Die Strafverfolgung der Steuervergehen verjährt 15 Jahre,
nachdem der Täter die letzte strafbare Handlung ausgeführt hat.

2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjäh-
rungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist.
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II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Refe-
rendum.

Zürich, 2. März 2016

Im Namen der Redaktionskommission
Die Präsidentin: Die Sekretärin:
Sonja Rueff Heidi Baumann


